
 

 

Arbeitsgericht Stuttgart 

- Das Präsidium - 

 

Beschluss vom  09.01.2026 

1. Nachtrag zum GVP 2026 
 

1. Wiedereingliederung 

 

Kammer 2 nimmt aufgrund der stufenweisen Wiedereingliederung ab 12.01.2026 wie-

der an Eingängen teil, mit folgenden Einschränkungen:  

 

ab 12.01.2026 bis 25.01.2026:  

Ziffer 3.4.1 Feste Zuständigkeit: Q, T  

 

ab 26.01.2026 bis 22.02.2026:  

Ziffer 3.4.1 Feste Zuständigkeit: Q, R, T  

 

Bis 22.02.2026 bleibt die Kammer von eingehenden Ga- und BVGa-Verfahren 

freigestellt.  

 

ab 23.02.2026:  

Kammer 2 nimmt wieder - wie im GVP 2026 geregelt - an der Geschäftsvertei-

lung teil.  

 

Der Anfangsbestand der Belastungslisten der 2. Kammer zum 23.02.2026 errechnet 

sich nach Ziff. 5.5.1 GVP.  

 

2. Übertragung von Verfahren 

 

Nachdem die 6. Kammer aufgrund Erkrankung der Vorsitzenden in absehbarer Zeit 

keine Kammerverhandlungen durchführen wird, werden die auf den 15.01.2026 und 

auf den 22.01.2026 zur Kammer terminierten Verfahren (6 Ca 834/25, 6 Ca 1361/25, 

6 Ca 2442/25, 6 Ca 1702/25, 6 Ca 2551/25, 6 Ca 2404/25, 6 Ca 2258/25, 6 Ca 

2862/25, 6 Ca 1587/25) zum 12.01.2026 auf Kammer 1 übertragen. 

Die Zuteilung erfolgt unter Anrechnung auf die Belastungsliste. 

Ein oben aufgeführtes Verfahren, das sich bis zum Zeitpunkt der Umtragung in der 

Hauptsache erledigt hat, wird ohne Einfluss auf diesen Beschluss nicht mehr übertra-

gen. 



 

 

3. Gutschrift Vertretung/sonstiger Verwaltungsaufgaben  

Wegen außerordentlicher Vertretungen und Übernahme zusätzlicher Verwaltungsauf-

gaben werden zum 12.01.2026 in der Belastungsliste für Ca- Verfahren (tatsächliche 

Belastungen) gutgeschrieben:  

 

Kammer 3: 1,75 Verfahren 

Kammer 7: 0,75 Verfahren, 

Kammer 20: 1,5 Verfahren 

Kammer 10: 2,25 Verfahren 

Kammer 15: 1,5 Verfahren 

Kammer 21: 2,5 Verfahren 

Kammer 24: 1,0 Verfahren 

Kammer 26: 2,5 Verfahren 

Kammer 31: 1,25 Verfahren 

 

4. Vertretungsregelung Ka 15  
 
Ziff. 2.1 des GVP 2026 wird - soweit die Vors. der 6. Kammer im Zeitraum vom 

09.03.2026 bis 29.03.2026 weiter dienstunfähig sein sollte - um folgende Regelung 

ergänzt: 

 

 „ D. der Kammer 15  wird 

im Zeitraum vom 09.03.2026 – 15.03.2026 durch d. Vors. der Kammer 28  

im Zeitraum vom 16.03.2026 – 22.03.2026 durch d. Vors. der Kammer 3  und 

im Zeitraum vom 22.03.2026 – 29.03.2026 durch d. Vors. der Kammer 1   

vertreten.“ 
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